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2020-07-012 Mobilfunkstandort in Etting 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Nachfragen des BZA, die dem Protokoll der Sitzung vom 08.10.2020 entnommen 
werden können, nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

Warum ist ein Mast erforderlich bzw. wer benötigt den Masten? 

Der Mast ist für eine ausreichende Mobilfunkabdeckung notwendig – der Mast wird von 
den Mobiltelefonnutzern benötigt. Angefragt hat die Firma Dimofas GmbH, die im 
Auftrag der Vodafone GmbH tätig ist. 

 
Warum wurden diese Standorte gewählt? 

Aktuell ist die Netzabdeckung durch einen Standort an der Kipfenberger Straße 118, 
welcher Mitte 2021 abgebaut werden muss, gewährleistet – nach dem Abbau kann keine 
Netzabdeckung mehr gewährleistet werden. Es wurden von der Stadt mehrere 
städtische Grundstücke in und um Etting geprüft. Es verblieben die beiden dem BZA 
vorgeschlagenen Grundstücke als mögliche Standorte. 

 

Wurden Alternativen geprüft, z.B. die Anbringung auf bestehende Gebäude oder evtl. 
Strommasten? 

Es wurden weitere Varianten geprüft. U.a. wurde vom anfragenden Unternehmen bei 
mehreren Privateigentümern ohne Ergebnis angefragt. 

 

Im Übrigen dürfen wir auf unser Anschreiben vom 15.06.2020 verweisen.  

 

Gem. der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Ingolstadt trifft die Entscheidung über 

Überlassung städtischer Grundstücke für Mobilfunkstandorte der Stadtrat. Es ist vorgesehen, 

die Thematik im Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie, Digitalisierung und 

Wirtschaftsförderung sowie im Finanz- und Personalausschuss vorzuberaten.  
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Die Stellungnahme des Bezirksausschusses wird in der entsprechenden Stadtratsvorlage 

berücksichtigt. 

 

Deshalb bitten wir den Bezirksausschuss um Mitteilung, ob gegen die Errichtung eines 

Mobilfunkmastes grundsätzlich Bedenken bestehen und welches der beiden 

vorgeschlagenenen Grundstücke (Fl.Nr. 852 Gem. Etting oder Fl.Nr. 340 Gem. Gaimersheim) 

für die Errichtung vom Bezirksausschuss bevorzugt wird. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

Conradt 

Referatsbeamter 


